
Maraıke enne, Herrschaftsstil und Glaubenspraxıs. Bischöfliche Vısıtation und
Inszenterung 00n Herrschaft IM Fürstbistum Paderborn 691 Studien und
Quellen Z.UT westfälischen Geschichte, 54), aderborn 2007, 324 S, geb
anı VO  - kirchlichen Visitationsprotokollen untersucht Maraike Menne
das Kirchenregiment der i1ScChofe 1m Fürstbistum aderborn den ahren

un ertorscht damıt die CNSEC erza.  ung konfessionell-kirchli-
cher un: herrschaftlicher Interessen. Darüber hinaus legt die Autorın auch
Forschungsergebnisse Z Alltags- un! Mentalitätsgeschichte VO  z Formal
glieder sich die Arbeit ach einer Einführung chronologisch 1ın Zz7wel aupt-
kapitel: ‚„Kontext un Bedingungen der Paderborner Visitationen“ S Za14)
und „Visıtationen der Fürstbischöfe Dietrich Adolfs VO derec 4-—16.
und Hermann erner VO  - Wulff-Metternich ZUT Gracht 71691 5-
237), SOWI1eE das Kapitel „Deutungen” (S 240-286). { dDie Untersuchung wird
aufßserdem 1ITC Fallstudien mıiıt Visiıtationen Büren, Warburg, ügde und
Marıenmunster erganzt. S 185-237)

I die einzelnen e1ıle der 1€e sind besonders 1mM Teil „Deutungen”
S 240-286) verknüpft muit historiographischen Ansätzen aus den Kontessio-
nalisierungsdebatten. Besondere Bedeutung kommt 1ler der VO olfgang
Reinhard un Heınz Schilling entwickelten Prozesskategorie der Kontftessio-
nalisierung Z die VO einer erbindung VO Konfessionsbildung und
rühmoderner Staatswerdung ausgeht. Tatsäc  1C deuten auch die ader-
borner Visitationsakten der zweıten Hälfte des Jahrhunderts auf eine
eutlic wachsende Staatstätigkeit hin, da zunehmendem Ma{fie relig1öse
Themen muiıt Fragen landesherrlicher Kompetenzen verquickt wurden und
zugleic eıne Wechselwirkung zwischen verstärkter Visiıtationsprax1s und
einem Ausbau der admıiınistratıven Urganıisatıon beobachten ist.

ach dem Ende des Dreitsigjährigen Krileges ließen die 1SCHNOTfe Dietrich
VO der ec 1654 bıs 1656 un! Hermann Werner VO  } Wolff-Metter-

ich ZUT Giracht 1687 bis 1691 ın zahlreıchen Orten Visıtationen urchführen
Als 1SCHOTfe untersuchten S1e unter dem lickwinkel der Seelsorge un Kate-
chese die Ausstattung, den ult un! das kirchliche en der Gemeinden.
Als Landesherren des Hochstifts betrieben S1e mıiıt ihrer weltlichen Autoritaät
VOT em den Ausbau un die Stabilisierung der Landesherrschaf mıiıt der
Abgrenzung ach aufßen un! einer Identitätsbildung ach innen I dhies War

der Ansatzpunkt für die ermischung VO  z Ööffentlicher Frömmigkeitsübung
un prachtvoller Ööffentlicher Herrschaftsinszenierung, die SC  1elslıc. den
barocken errscherkult des Jahrhunderts auszeichnete. ILhe Kirchenvisı1-
tatıonen kontrollierten 1mM Hochstift Paderborn olglic nıcht L11IUTLTE die Ayuıft-
rechterhaltung der Kirchenzucht 1M Sinne des Irienter Konzils, sondern

auch eın wichtiges ittel landesherrlicher Disziplinierungsbestrebun-
SCIL, die zugleic Urc polizeiliche afßßshahmen runkenheit, Streite-
relen Oder Flüche SOWI1E die FEhegerichtsbarkeit lankiert wurden: 1655 regelte
eine Polizeiordnung erstmals das Verhalten der Untertanen der Offent-
1C  el Ziel W ar die konfessionelle Homogenuiutät das konfessionelle Enga-
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gement gab Gelegenheit, Herrschaft nicht LIUT intensivieren, sondern S1€e
auch ın eINe eUe E  ung bringen. Landesherrschaf suchte sich auch
auf diesem Wege aus den Beschränkungen befreien, die ihr die E
autonome Herrschaftsträger auferlegte, indem S1€e diese neutralisierte oder
S1€e überspielte: „Nach 1648 musste also Herrschaft MNEeu ausgehandelt werden
un! ZUT diesem WeC kam den Fürs  ischöfen eın kommunikations- un
Disziplinierungsinstrument wWwI1e die Visıtation ZU Die orge für das
Seelenheil der Untertanen rechtfertigte den direkten Zugriff und eröffnete
eın breites Betätigungsfeld.” (5 30) 16536 besafßen in 185 Pfarreien der Diözese
Angehörige des aderborner Landadels Patronatsrechte, eın klerikales Pat-
rona bestand etwa doppelt vielen Orten. | hese Perspektive wird miıt
der rage ach dem Prozess der Herrschaftsintensivierung un! der Genese
des Odernen Staates verknüpft. der erichtsbarkei und der UOrts-
herrschaft konkurrierte die Landesherrschaf miıt zahlreıiıchen Adelsfamilien
un dem Paderborner Domkapitel.

[ Dıie Visitationen spiegeln für das Hochstift insgesamt die zweiıte ase
der Konfessionalisierung wieder: „Nachdem dıe Abgrenzung gegenüber
dem Protestantismus erfolgt Warl, w1ıdmete 11a1l sich jetzt der Ausbildung
einer eigenen katholischen Identität“ (S 1721) Diese bildete eın wesentliches
Element frühneuzeitlicher Staatsbildung 1ın einem westfälischen Kleinstaat.
Die Autorin stellt die bischöflichen Vısıtationen auf Zzwel Ebenen dar: Eiıner-
se1ts geht die repräsentative Inszenierung VO Herrschaft den V1S1-
J1erten Gemeinden, andererseits geht aber auch die emeindemitglie-
der un! deren eıgenes Handeln un! Verhalten

DDa 111a sich VO  > der Welt der evangelischen Nachbarn aus vielerlei
Gründen nicht isolieren konnte, musste den Gläubigen jetz der "alte Gla
deutlicher als bisher verständlich gemacht un In eiINe sichtbar wirkende
Glaubensprax1s umgese werden. DDas Visıtationswesen zeigt ler vielfälti-
C Tendenzen: Man bemühte siCch; den kirchlichen aum seiner Heiligkeit

betonen un diese für die (Gemeinde auch sichtbar und erfahrbar —

chen. uch die Situation der Geistlichen, die häufig nicht gebilde und L1UT

unzureichend 1INanzıe versorgt WAarell, sollte sich verbessern. Betont WUTI-

den die Feierlichkei des (Gottesdienstes un se1inNne würdige estaltung. 1 J)a-
her ollten die Wirtshäuser während des (Gottesdienstes geschlossen bleiben,
die Arbeit Sonn- un Felertagen ruhen, derIrsauber gehalten un

das Vieh abgesperrt werden. Überhaupt achtete INa  ; auf Reinlic  eıit
des Kirchengeräts, die Heiligkeit der Gegenstände unterstreichen. Der
Ordentlıche Zustand der Messgewänder wurde angemahnt; das autbecke
sollte VOT Verschmutzungen geschützt werden. Für die Aufbewahrung eili-
CI Substanzen, WI1e geweihtes CIE ('rısam und VOT em der ostien, formu-
Lierte INa  - SCNAUEC Vorschriften. [ )a eın scharter TUC mıiıt den Vvo.  relig1ö-
S11 TIraditionen nıcht gewollt War un! die aufende innere Miss1ionierung
auch L1UT behindert hätte, unters  zen die 1SCNOTfe auch die beliebten ıtt-
un: Lobprozessionen. Allerdings lässt sich auf Seiten der Gläubigen be-
obachten, ass die angestrebte rneuerung un! Intensivierung des relig1ösen
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Lebens nicht L11UT alte Formen der römmigkeit wiederbelebte, sondern ZAH-
haft einen römmigekeitsstil schuf. S0 rlebte das Stiftungswesen ach
dem Dreifsigjährigen rieg den tädten und Landgemeinden wieder einen
Aufschwung: Neue Bruderschaften, wWwW1e die Sakraments- oder Rosenkranz-
bruderschafft, entstanden.

Insgesamt arbeitet Maraike Menne einen politischen estaltungswillen
der 1SCNOTfe als andesherrn heraus, der aber AD konkurrierende weltli-
che un geistliche Institutionen letztendlich begrenzt 1e Vısıtationen
blieben er VOT em symbolische Handlungen: „UÜber diese Unterschiede

den Herrschaftsbedingungen hinaus ıst beiden Visıtationen jedoch C
meın, ass S1e wen1g effizient Der jeweilige Handlungsspielraum
War wesentlich VO den U1rC Domkapitel un Wahlkapitulationen W
gebenen herrschaftlichen Rahmenbedingungen, materiellen Kessourcen und
der Akzeptanz Urc die Beherrschten bestimmt, un! damit abhängig VO
Aushandeln. iıne Durchsetzung VO Herrschaftsansprüchen konnte bis ZU
Ende des vr ahrhunderts sSOomıIt auf ormaler ene allein nicht erfolgen.”
S 296)

Eın Fazıt: DiIie Untersuchung eistet quellennah recherchiert einen
zusammentassenden erDliic Z.UI Geschichte des Hochstifts Paderborn 1m
Prozess der rüuhmodernen Staatsbildung und gibt gleichzeitig vielfältige
Anstöfe für welıtere Forschungen. Diese ollten besonders die obrigkeitlich-
staatliche Gesetzgebung dieser Epoche analysieren, die grundsätzlich als eın
modernisierender Faktor der Staatsbildung bewerten ist. ach Lotterer
egann der Durchbruch der konfessionellen Durchformung des Paderborner
Territorialstaates ab 1650, wobei die Kirchenordnung des Hermann Werner
VO  n Woltff-  etternich se1it 1686 besonders das Alltagsleben der Untertanen
reglementierte. Die sich anschliefsenden Vısıtationen könnten „als ittel ZUXT

Durchsetzung landesherrlicher Ambitionen“ eın wichtiges Kontrollinstru-
ment SCWESECNHN seın Miıt dem Eingriff in die Kirchenverwaltung War die
C  a  ng einer geistlichen Zentralbehörde 1mM Fürstbistum beabsichtigt.
on die Einsetzung und Etablierung des landesherrlichen Hofgerichtes
1588 unter Bischof Dietrich VOI Fürstenberg beabsich  tigte eine herrschaftli-
che Homogenisierung des lerritoriıums un! führte als Gremium der landes-
herrlichen Gewalt langfristig auch einer Disziplinierung der Partikular-
gewalten.!
el stellt sich für die Bewertung der Quellen eiINe besondere eraus-

forderung Denn die irkung der Gesetze un Verordnungen kann nicht
der Effizienz eines modernen Gesetzesbegriffes werden. Dieser ist
grundsätzlich nicht auf die TU Neuzeit übertragbar: (G‚esetze als Regelun-
gCcn mıiıt dem Nspruc auf allgemeine Geltung 1n der Gesellschaft kamen

Vgl Lotterer, Jürgen, Gegenreformation als Kampf die Landesherrschaft.
Studien ZUT territorialstaatlichen Entwicklun des Hochstifts Paderborn 1 Zeital-
ter Dietrichs VO Fürstenberg (1585—-1618), Paderborn 2003, 1/74-179
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erst se1t dem ahrhundert auf.2 Die Wirkung der Gesetze in der stark
gegliederten Gesellschaft des Hochstifts Jahrhundert sollte er
nıger langfristig beobachtet werden, sondern eher 1m Stellenwert, 1m Wiıssen,
Handeln un! den Erfahrungen der Zeıtgenossen. Die rage ach dem
„Ertrag” für den Verstaatlichungsprozess aus der Perspektive der Kontftessio-
nalisierung bleibt damit bestehen un könnte auf der Grundlage der bisher1-
SCn Arbeit VO  - Maraike Menne erfolgen.

arıanne 1tt-5

Vgl Holenstein, Andre, [ Die Umstände der Normen die Normen der Umstände.
Polizeiordnungen 1 kommunikativen Handeln VO)  - Verwaltung un lokaler ( @+
sellschaft 1m Ancıen Kegıme, 171 Policey unı frühneuzeitliche Gesellschaft, hrsg
arl ärter, Frankfurt M., 2000, 1-47,
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